
Die «orange Serie»

Abnächstem Jahr gilt einneuer
Landes-Gesamtarbeitsvertrag.
«eXpresso» stellt die Neuerun-
gen in neun Artikeln vor. Die
einzelnen Themen:
1. Ferien
2. Arbeitszeit
3. Definition Saisonbetriebe
und die Folgen davon für
dieMitarbeitenden

4. Mindestlöhne
5. 13. Monatslohn
6.mögliche Lohn-
reduktionen

7. Überstundenregelung
8. bezahlte Aus- und
Weiterbildung

9. Vaterschaftsurlaub und
Schiedsgericht

DieArtikel publizierenwir laufendauchauf
unserer Homepage. Nach Abschluss der
Serie können Sie alle Beiträge herunterla-
denunter: www.expresso.ch
Der neue L-GAVwirddenMitgliedernder
Hotel&GastroUnionbis spätestensEnde
Jahr zugestellt.

Chef, dass sein Betrieb als Saison-
betriebgilt?DieAntwort ist einfach:

In Saisonbetrieben beträgt die
Arbeitszeit 43,5 statt nur
42 Stunden pro Woche.

Schon im alten L-GAV gab es eine
Regelung. Chefs konntenwährend
derHochsaisondieMitarbeiterent-
weder 12 Wochen 45 Stunden be-
schäftigen oder bei zwei Saisons
zweimal achtWochen45 Stunden.
«DaswareinewenigpraktikableLö-
sung und wir suchten eine einfa-
chereRegel», sagt StefanUnternäh-
rer, Verhandlungsleiter der Arbeit-
nehmer. «DieneueLösungist fürdie
Arbeitgeber praktikabler. Und wir
wissennungenau,obihrBetriebals
Saisonbetrieb anerkannt ist.»

mario.gsell@gastronews.ch

SchonheutekenntderL-GAVzwei
DefinitionenvonSaisonbetrieben.
Dieeine ist klarundbleibt auchbe-
stehen. Nämlichwenn ein Restau-
rantoderHotelnichtdasganze Jahr
geöffnet hat und eine odermehre-
reHochsaisonzeiten aufweist. Die
zweite Auslegung war im Arbeits-
gesetz festgeschrieben. Seit seiner
Revision fehlt diese Definition.
Deshalb haben die Sozialpartner
im L-GAV eine zweiteMöglichkeit
definiert: Betriebe, die eine oder
mehrere Hochsaisonzeiten auf-
weisen,diegesamthaftmindestens
drei und höchstens neun Monate
dauern. Wer von dieser Möglich-
keit Gebrauch machen will, muss
bei der Kontrollstelle des L-GAV
ein Gesuch stellen und die Um-
satzzahlenmitliefern (sieheKasten
rechts). Doch weshalb will ein
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Nicht jedesBerghotel ist automatisch einSaisonbetrieb. ImLandes-Gesamtarbeitsvertrag sinddieKriterien
festgeschrieben,wanneinHotel oderRestaurant einSaisonbetrieb ist undwannnicht.

Beitrag 3:In Saisonbetrieben
gelten andere Zeiten
Am 1. Januar 2010 tritt der neue Landes-Gesamtarbeitsvertrag (L-GAV) in Kraft. Er gilt für alle, die im Gast-
gewerbe arbeiten. «eXpresso» stellt die wichtigsten Änderungen in einer neuen Serie vor. Diesmal sagt
«eXpresso», was ein Saisonbetrieb ist und was die Folgen für die Mitarbeitenden sind.
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● Betriebe, die als Saisonbetrieb
im Sinne des L-GAV gelten wol-
len, haben bei der Kontrollstelle
fürdenL-GAVdesGastgewerbes
einGesuchumZulassungals Sai-
sonbetrieb zu stellen.
● DemGesuch sind, nachMonat
aufgelistet, dieUmsatzzahlender
letzten zwei Kalenderjahre
(1. Januar bis 31.Dezember) bei-
zulegen.
● Erachtet dieKontrollstelle die
Voraussetzungen als erfüllt, er-
teilt sie eine Bewilligung als Sai-
sonbetrieb für die kommenden
zwei Jahre.
● Ein Gesuch um Zulassung als
Saisonbetrieb kann jedes Jahr
neu eingereicht werden.

● BeiNeueröffnungenentschei-
det der Ausschuss der Aufsichts-
kommission an Hand einge-
reichter Budgetzahlen, ob eine
Bewilligung für ein oder zwei
Jahre erteilt wird.
● DieKontrollstelle kanneinge-
reichte Umatzzahlen innerhalb
von sechs Monaten nach Ge-
suchstellung durch eine unab-
hängigeDrittfirmaprüfen lassen.
● Ergibt eine Kontrolle, dass ein
ArbeitgeberdasSaisonprivilegzu
Unrechtgeltendmacht,wirdeine
Konventionalstrafe fällig.Zudem
entfällt das Saisonprivileg rück-
wirkend und die Arbeitnehmen-
den werden auf allfällige Gutha-
ben aufmerksamgemacht.

Das sind die Kriterien für einen Saisonbetrieb


